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Wo herrscht (vermeintliche) Ruhe?

• AHV- und BVG-Reform

• Spaltprodukte der historischen Reform 2020 mit m.E.  

«unwesentlichen» Veränderungen (Wegfall zusätzliche CHF 70 

pro Monat; deutlich mehr Differenzierungen im BVG-Bereich)

• Für weitere Infos: www.vorsorgeforum.ch

• Achtung: der für Berater wichtigere Teil befindet sich m.E. in der 

AHV-Reform

http://www.vorsorgeforum.ch/
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Wo herrscht (vermeintliche) Ruhe?

Gesetzestexte der AHV-Reform (Art. 13a rev BVG; Art. 8 rev FZG)
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Wo herrscht (vermeintliche) Ruhe?

• Die aktuelle Situation hinsichtlich der Anzahl möglicher Teilpen-

sionierungsschritte ist noch «enger» (siehe Opel/Oesterhelt, 

Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, StR 2021 258ff)
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Wo herrscht (vermeintliche) Ruhe?

• Erbrechts-Reform

• Im Dezember 2020 durch Eidg. Räte verabschiedet –

Referendumsfrist am 10. April 2021 unbenutzt abgelaufen

• Inkrafttreten wird demnächst bestimmt (voraussichtlich 1.1.23; 

siehe www.neues-erbrecht.ch )

• Technische Anpassungen, Unternehmenserbrecht und 

internationale Aspekte: später

http://www.neues-erbrecht.ch/
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Wo herrscht (vermeintliche) Ruhe?

• Wegfall Pflichtteilsschutz für (lebende) Eltern

Reduktion der Pflichtteile für Kinder (von ¾ auf ½)

Erhöhung der Verfügungsfreiheit für Erblasser

• Verlust erbrechtliche Ansprüche während Scheidungsverfahren 

möglich
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Wo herrscht (vermeintliche) Ruhe?

• Banken-3a erhalten Grundlage für einen eigenständigen, vom 

Erbrecht unabhängigen Anspruch auf Auszahlung (neuer Art. 82 

Abs. 4 BVV3)
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What’s new

• Zürich: passt die Methode der Besteuerung von Vorsorgekapitalien 

an 

• Ab 1.1.2022 gilt folgende neue Regel:
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What’s new

• Praktische Auswirkungen  

Methode ist immer noch progressiv steigend

satzbestimmend statt bisher 1/10 neu 1/20 der Kapitalleistung, 

mindestens aber 2%

Belastung von 400‘000 (20‘473/400‘000=5.118%) findet auf 800‘000 

Anwendung

800‘000 x 5.118% = 40‘944 statt bisher 78‘007

bei grossen Kapitalien wird nur Abstand zum „vorletzten“ kleiner
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What’s new
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What’s new
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What’s new

• Besteuerung Leibrente: Parlament plant Besteuerung abzusenken

• Nicht mehr generell 40% zusammen mit übrigem Einkommen, 

sondern einzel-vertraglich ermittelter Anteil anhand technischem Zins 

bei Abschlussjahr

•
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What’s new

• Abschaffung Eigenmietwert: in Wartestellung

• Aktueller Stand (siehe www.hev-schweiz.ch Politik):

An ihrer Sitzung vom 19. Januar 2021 hat sich die ständerätliche Kommission für 

Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) erneut mit der Kommissionsinitiative „System-

wechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung“ befasst. Seit nunmehr 4 Jahren ist 

dieser Vorstoss hängig, seitdem haben sich die beiden Kommissionen diverse Male 

mit dem Vorstoss auseinandergesetzt, die Verwaltung mit Abklärungen beauftragt und 

es gab ein umfangreiches Vernehmlassungsverfahren mit diversen Varianten und einer 

grossen Beteiligung. Nun verpasste es die WAK-S erneut, endlich eine solche Vorlage 

zu verabschieden, stattdessen kündigte sie an, die Beratung im 2. Quartal 

fortzuführen. (Stand 26.4.2021)

http://www.hev-schweiz.ch/


15

Urteile - Quellensteuer

Benno arbeitete lange bei der Eidg. Verwaltung in Bern und wechselte 
mit 58 in die Privatwirtschaft. Mit 61 verliess er die Schweiz Richtung 
Thailand und liess sich das Altersguthaben als Kapital auszahlen. Die 
PK zog vom Kapital die Quellensteuer ab und Benno forderte diese 
wegen des zwischen der Schweiz und Thailand bestehenden Doppel-
besteuerungsabkommens zurück. 

Die Berner Steuerverwaltung stellte sich jedoch auf den Standpunkt, es 
läge (faktisch) eine öffentlich-rechtliche Kapitalzahlung vor, weshalb 
gemäss Doppelbesteuerungsabkommen nur die Schweiz ein Besteue-
rungsrecht habe. Sie verweigerte deshalb die Rückerstattung. 

Wie würden Sie entscheiden? BGer 2C_510/2018 vom 6. Februar 2020 
(in Unterlagen) 
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Urteile - Quellensteuer

DBA CH - Thailand

Art. 17 Ruhegehälter (privatrechtliche Vorsorgeleistungen)

Vorbehältlich des Artikels 18 Absatz 2 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt 
werden, nur in diesem Staat besteuert werden.

Art. 18 Öffentlicher Dienst (öffentlichrechtliche Vorsorgeleistungen)

Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner politischen Unterabteilungen 
oder lokalen Körperschaften oder aus einem von diesem Staat oder der politischen Unter-
abteilung oder lokalen Körperschaft errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person 
für die diesem Staat oder der politischen Unterabteilung oder lokalen Körperschaft geleis-
teten Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden.
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Urteile – Einkauf und 3a-Bezug

Kurt aus Solothurn leistete am 26. Oktober 2016 einen Einkauf von 

93’000 in seine Pensionskasse und liess sich am 22. November 2016 

und am 1. Dezember 2016 aus zwei 3a-Verträgen total 93’693 aus-

zahlen. Die Solothurner Steuerbehörden wollten den Einkauf nicht zum 

Abzug zulassen und nahmen eine «Verrechnung» vor. 

Zu Recht? 

BGer 2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 (in Unterlagen)



18

Urteile – Einkauf und 3a

BVV 3 
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Urteile – Übersicht

• AG Steuerrekursgericht Entscheid 3-RV.2007.195 vom 22. Januar 

2009

• ZH Steuerrekursgericht Entscheid ST.2012.108 vom 20. August 2012 

• ZH Steuerrekursgericht Entscheid ST.2016.117 vom 26. Oktober 

2016

• SO Steuergericht Entscheid SGSTA.2016.53 vom 24. Oktober 2016

• SG Verwaltungsrekurskommission Entscheid I/1-2018/22 vom 11. 

Dezember 2018
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Urteile – Einkauf und 3a

Tabellarische Auswertung der Urteile

Urteil Einkauf 3a-Bezug Fazit Urteil

AG 2009 Dezember November 3a früher unbedenklich

ZH 2012 November September 3a früher unbedenklich

ZH 2016 Januar Januar 3a (gering-

fügig) früher

unbedenklich

SO 2016 Dezember Dezember 3a nachher verrechnet, 

bedenklich

SG 2019 Dezember Dezember gleichzeitig 
(grosses sonstiges 

Vermögen)

unbedenklich

SO 2020 Oktober Nov / Dez 3a nachher unbedenklich 
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Einkauf - Sperrfrist unter Ehegatten?

Baselbieter Steuerbuch 29 Nr. 13

Taxinfo Bern Merkblatt Berufliche Vorsorge

Keine Reflexwirkung zwischen Ehegatten bei Einkauf Person 1 und 3a-
WEF-Vorbezug durch Person 2; siehe (italienisch-sprachiges) BGer 
2C_467/2014 vom 18. Juni 2015
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Urteile – Wohnsitz

Der 62-jährige Reto und die 58-jährige Sabine aus Zürich leben im Kon-

kubinat und besitzen in der Stadt sowie in Laax je eine Eigentumswoh-

nung im Miteigentum. Anlässlich seiner Pensionierung verlegte Reto 

seinen Wohnsitz in die Graubündner Wohnung und die Graubündner 

Behörden besteuerten das Vorsorgekapital. Das kantonale Steueramt 

Zürich anerkannte die Verlegung des Wohnsitzes indes nicht und bean-

spruchte diesen weiterhin selbst. 

Welche Kriterien sind für das Vorliegen eines Wohnsitzes massgebend? 

ZH Steuerrekursgericht Entscheid ST.2019.125 vom 17. März 2020 (in Unterlagen) 

VerwGer Zürich Entscheid SB.2020.00030 vom 10. Juni 2020 (in Unterlagen)

Bundesgericht Entscheid 2C_596/2020 vom 10. März 2021 (in Unterlagen)
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Urteile – Barauszahlung

Thomas machte sich im Juli 2016 selbständig und liess sich deshalb 

sein Pensionskassenkapital in Höhe von 301’217 bar auszahlen. Im 

September wurde er aber krank und gab die selbständige Erwerbs-

tätigkeit stillschweigend auf. Im Rahmen des Veranlagungsprozesses 

2016 verlangte das Steueramt die Rückabwicklung der Barauszahlung, 

die Thomas jedoch verweigerte.

Wie beurteilen Sie die Situation? 

ZH Steuerrekursgericht Entscheid ST.2019.226 vom 23. Februar  2021
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Zusammenfassung

• Es sind verschiedene weitreichende Anpassungen in der Pipeline; 

die Landschaft könnte sich kurzfristig „schlagartig“ ändern

• Aktuell scheint es geboten, sich schwergewichtig um das neue Erb-

recht zu kümmern

• Planen Sie vorsichtig und konservativ

• Viel Erfolg und Zufriedenheit mit Ihren Kunden!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Roger Iff

Schwarz & Partner Finanzkonsulenten  AG

Bellerivestrasse 8

8008 Zürich

Tel. 044 233 33 46 dir.

Fax 044 233 33 45


